
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/6/26 95/07/0042
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1996

Index

80/06 Bodenreform

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §107 Abs1;

WWSGG §1;

Rechtssatz

Ein geltend gemachtes Einforstungsrecht (hier Weideberechtigung auf einem zur Quellnutzung vorgesehenen

Grundstück) verscha9t keinen Rechtsanspruch auf persönliche Ladung zur wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung

(Hinweis E 8.10.1991, 91/07/0125).
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